
Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung  
für den Bachelorstudiengang Management Sozialer Innovationen  

(Management of Social Innovations) 
an der Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fachhochschule München  

 
vom 12.02.2010 

 
 
Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2, Art. 58 Abs. 1 und Art 61 Abs. 2 und 3 des Bayerischen 
Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Hochschule für angewandte Wissenschaften – 
Fachhochschule München folgende Satzung: 
 
 

§   1 
 

Die Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Management Sozialer 
Innovationen (Management of Social Innovations) an der Hochschule  für angewandte 
Wissenschaften – Fachhochschule München vom 14.08.2007, zuletzt geändert durch Satzung 
vom 09.10.2007, wird wie folgt geändert: 
 
     In § 8 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: 
  
     „(2)  Zum Eintritt in das dritte Studiensemester ist nur berechtigt, wer die Module der  
              Grundlagen- und Orientierungsprüfungen aus dem ersten Studiensemester bestanden  
              und in den beiden ersten Studiensemestern insgesamt mindestens 20 ECTS-Kredit- 
              punkte erworben hat.“ 
 
 

§   2 
 

Diese Änderungssatzung tritt mit Wirkung vom 15. März 2010 in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


